
Die Senatorin für Umwelt, Klima
und Wissenschaft 
Referat 41 (Wärmewende)
An der Reeperbahn 2
28217 Bremen

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses gemäß der Richtlinie zur Förderung
von vorbereitenden Untersuchungen für Pilotprojekte zur Realisierung von

Anergienetzen nach § 11 BremKEG vom 16. August 2024

1. Antragsteller*in

Name: 

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort): 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse:

Vertretungsberechtigte 
Person(en): 
Rechtsform: 

Steuernummer: 

Vorsteuerabzugsberechtigung* *grundsätzlich oder für die 
Durchführung dieses Vorhabens

Gemeinnützigkeit** **ein Nachweis ist beizufügen

Projektverantwortliche 
Person 
Name: 

Anschrift (Straße, Hausnr., PLZ, Ort): 

Telefonnummer: 

E-Mail-Adresse:

2. Bankverbindung

Kontoinhaber*in: 

IBAN: 

Geldinstitut
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3. Gegenstand des Förderantrags

Projektgebiet
Kurze Beschreibung des Projektgebiets, auf das sich die Untersuchungen, für die Fördermittel beantragt 
werden, beziehen (insbesondere Angaben zur Größe und Lage des Projektgebiets)

Kurzbeschreibung der Untersuchungen, für die Fördermittel beantragt werden
Bitte geben Sie hierbei an, ob im Rahmen des vorliegenden Antrags zunächst nur Fördermittel für Unter-
suchungen nach Nummer 2.1 der Förderrichtlinie (Untersuchungen zur Lokalisierung von bestehenden 
Versorgungsleitungen) beantragt werden sollen oder ob sich der Förderantrag auch auf Untersuchungen nach 
Nummer 2.2 (Probebohrungen und geothermische Tests) und/oder Nummer 2.3 (Untersuchungen zur techni-
schen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit) bezieht.
Bitte geben Sie weiterhin an, in welchem Zeitraum die Untersuchungen, für die Fördermittel beantragt werden, 
nach Ihrer derzeitigen Einschätzung voraussichtlich durchgeführt werden sollen.

Voraussichtliche Kosten der Untersuchungen, für die Fördermittel beantragt werden
Geben Sie bitte die voraussichtlichen Kosten an, die nach Ihrer derzeitigen Einschätzung für die Untersuchun-
gen zu erwarten sind (ggf. getrennt nach Nummer 2.1, 2.2 und 2.3 der Förderrichtlinie). Bitte geben Sie hierbei
jeweils den voraussichtlichen Auftragswert ohne Umsatzsteuer an. Bitte geben Sie für Untersuchungen nach 
Nummer 2.1 zusätzlich an, wieviele Suchschachtungen durchgeführt werden sollen und wie hoch der 
geschätzte Auftragswert je Suchschachtung (ohne Umsatzsteuer) ist. 
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Förderung durch Dritte
Für den Fall, dass für das vorliegende Vorhaben oder für Leistungen, die mit dem vorliegenden Vorhaben im 
Zusammenhang stehen, eine Förderung durch Dritte beantragt wurde oder beantragt werden soll, wird hierzu 
um eine nähere Darstellung gebeten. In diesem Rahmen soll insbesondere erläutert werden, auf welche 
Gegenstände sich die Förderung durch Dritte bezieht und wie die entsprechenden zuwendungsfähigen Kosten
im Verhältnis zu dem vorliegenden Vorhaben abgegrenzt sind. Falls eine Förderung durch Dritte bereits bewil-
ligt wurde oder in Zukunft bewilligt wird, ist der entsprechende Zuwendungsbescheid dem vorliegenden 
Förderantrag beizufügen bzw. nach Eingang umgehend nachzureichen.

4. Antrag auf Zustimmung zum vorzeitigen Vorhabenbeginn

Falls zutreffend, bitte ankreuzen

5. Erklärungen
Der/die Antragsteller*in erklärt: 

 Mit  dem Vorhaben (Durchführung von vorbereitenden Untersuchungen für ein Pilotprojekt zur

Realisierung eines Anergienetzes), für das mit dem vorliegenden Antrag Fördermittel beantragt

werden, wurde noch nicht begonnen.

 Eine  ordnungsgemäße  Geschäftsführung  ist  sichergestellt  und  die  bestimmungsgemäße

Verwendung der bewilligten Mittel ist gewährleistet.

 Soweit  Arbeitnehmer*innen  beschäftigt  werden,  wird  diesen  mindestens  der  jeweils  gültige

Landesmindestlohn gezahlt.

 Bei der Planung und Umsetzung des Vorhabens wird jede Form der Diskriminierung aufgrund

des  Geschlechts,  der  ethnischen  Herkunft,  der  Religion  oder  Weltanschauung,  einer

Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung vermieden.

 Die beigefügte Anlage zur „Information nach Art. 13 und Art. 14 Datenschutzgrundverordnung bei

Datenerhebung“ wurde zur Kenntnis genommen.

 Die beigefügten Allgemeinen Nebenbestimmungen (ANBest-P) wurden zur Kenntnis genommen.

 Der beigefügte Auszug des Bremischen Tariftreue- und Vergabegesetzes zur Anwendung von

Vergaberegelungen (Abschnitt 2, §§ 5-8) wurde zur Kenntnis genommen.
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Für das unter Nummer 3 dargestellte Vorhaben wird gleichzeitig eine Zustimmung zum 
vorzeitigen Vorhabenbeginn beantragt.



Der/die Antragsteller*in erklärt sich damit einverstanden, dass 

 die  Einhaltung  der  Verpflichtungen  sowie  die  Angaben des  Antrags  auch  an  Ort  und  Stelle

geprüft werden können.

 die Angaben im und zum Antrag zur Antragsbearbeitung sowie zu statistischen Zwecken in einer

zentralen Zuwendungsdatenbank gespeichert und die Daten (z.B. Namen, Bezeichnung des Vor-

habens, Höhe der Zuwendung) in den jährlich durch den Senator für Finanzen zu erstellenden

und  nach  dem  Informationsfreiheitsgesetz  zu  veröffentlichenden  Zuwendungsbericht

aufgenommen werden.

 die Untersuchungsergebnisse von der Bewilligungsstelle selbst genutzt und veröffentlicht werden

dürfen und diese die Untersuchungsergebnisse an Dritte weitergeben darf.

Der/die  Unterzeichnende  bestätigt  die  Richtigkeit  der  in  diesem  Antrag  gemachten  Angaben
einschließlich der beigefügten Anlagen 

Ort, Datum NAME(n) und FUNKTION(en) der vertretungsberechtigten Person(en) 

UNTERSCHRIFT(en) der vertretungsberechtigten Person(en) 

Anlagen (verpflichtend)

- Anlage 1 - Datenerhebung
- Anlage 2 - Projektskizze
- Anlage 3 - Entwürfe der Leistungsbeschreibungen
- Anlage 4 - Erklärung zu Nummer 2.3 der VV zu § 44 BremLHO
- Anlage 5 - Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
- Anlage 6 - Auszug aus dem Bremischen Tariftreue und Vergabegesetz

Anlagen (sofern zutreffend)

- Anlage 7 - Vollmacht
- Auszug aus dem Genossenschafts-, Handels- oder Vereinsregister 
- Nachweis der Gemeinnützigkeit 
- Satzung 
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Anlage 1
Information nach Art. 13 und Art. 14 Datenschutzgrundverordnung bei Datenerhebung 

Verantwortliche Stelle

Die Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft, Referat 41, An der Reeperbahn 2, 28217 Bremen 

Freiwillige Angaben:

Wir  erheben  grundsätzlich  nur  die  Daten,  die  gesetzlich  vorgeschrieben  sind.  Die  darüberhinausgehenden
Angaben  sind  freiwillig.  Es  sind  keine  negativen  Konsequenzen  mit  der  Nichtbereitstellung  dieser  Daten
verbunden. Allerdings kann die Nichtbereitstellung im Einzelfall  die  nachfolgende Kommunikation erschweren
bzw. verzögern. 

Datenverarbeitung zur Erfüllung von öffentlichen Aufgaben:

Wir verarbeiten Ihre Daten um die Antragsbearbeitung und Projektabwicklung durchführen zu können. Die Daten-
verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c, Abs. 3 S. 1 lit. b EU-Datenschutzgrundverordnung,
§ 3 Abs. 1 Bremisches Ausführungsgesetz zur EU-Datenschutzgrundverordnung. Die rechtliche Verpflichtung
ergibt  sich  aus  der  „Richtlinie  zur  Förderung  von  vorbereitenden  Untersuchungen  für  Pilotprojekte  zur
Realisierung von Anergienetzen“ nach § 11 BremKEG vom 16.08.2024. Zur Erfüllung des gesetzlichen Zweckes
ist eine Archivierung Ihrer Daten auf unbefristete Zeit zulässig. Eine Löschung erfolgt auf Grundlage des Art. 17
EU-Datenschutzgrundverordnung. 

Datenempfänger*in: 

Wir übermitteln Ihre Daten nur an Dritte sofern eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis (z.B. nach den
oben genannten Rechtsvorschriften) besteht. Ihre Daten können von uns zudem an externe Dienstleister (z.B.
ITDienstleister oder Unternehmen, die Daten vernichten) weitergegeben werden, welche uns bei der Datenverar-
beitung  im  Rahmen  einer  Auftragsverarbeitung  streng  weisungsgebunden  unterstützen.  Wir  werden  Ihre
personenbezogenen Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten. 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 

Unser  behördlicher  Datenschutzbeauftragter  steht  Ihnen  gerne  für  Auskünfte  oder  Anregungen  zum Thema
Datenschutz zur Verfügung: datenschutz nord GmbH, Konsul-Smidt-Straße 88, 28217 Bremen, Web: 
www.datenschutz-nord-gruppe.de, E-Mail: office@datenschutz-nord.de. 

Rechte der betroffenen Person 

Betroffene Personen haben das Recht auf Auskunft seitens der Verantwortlichen über die sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung unrichtiger Daten oder auf Löschung, sofern einer der in Art. 17 EU-
Datenschutzgrundverordnung genannten Gründe vorliegt, z.B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht
mehr benötigt werden. Es besteht zudem das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn eine der in Art.
18 EU-Datenschutzgrundverordnung genannten Voraussetzungen vorliegt und in den Fällen nach Art. 20 EU-
Datenschutzgrundverordnung das Recht auf Datenübertragbarkeit. 

Werden Daten auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e EU-Datenschutzgrundverordnung (Datenverarbeitung zur öf-
fentlichen Aufgabenerfüllung bzw. zum Schutz des öffentlichen Interesses) erhoben, steht der betroffenen Person
das Recht zu, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
Widerspruch einzulegen. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, es liegen
nachweisbar  zwingende  schutzwürdige  Gründe  für  die  Verarbeitung  vor,  die  die  Interessen,  Rechte  und
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung  von  Rechtsansprüchen.  Bitte  richten  Sie  den  Widerspruch  möglichst  an  die  oben  benannte
verantwortliche Stelle. 

Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn sie der Ansicht ist, dass
die  Verarbeitung  der  sie  betreffenden  Daten  gegen  datenschutzrechtliche  Bestimmungen  verstößt.  Das
Beschwerderecht kann insbesondere bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts der
betroffenen Person oder des Orts  des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden. In  Bremen ist  die
zuständige Aufsichtsbehörde die Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationssicherheit, Arndtstraße 1,
27570 Bremerhaven.
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Anlage 2 - Projektskizze

In der Projektskizze soll das Projekt, auf das sich die vorbereitenden Untersuchungen bezie-
hen, möglichst konkret beschrieben werden. Nach Nummer 7.3 der Förderrichtlinie soll die 
Projektskizze mindestens Angaben zu folgenden Aspekten enthalten:

- Räumliche Abgrenzung des Projektgebiets,
- voraussichtliche Anzahl und Art der Wärmeabnehmer,
- voraussichtlicher Wärmebedarf,
- technische Beschreibung des geplanten Wärmeversorgungssystems.

Hierzu werden nachstehend folgende Erläuterungen gegeben:

Die räumliche Abgrenzung des Projektgebiets soll in kartografischer Form dargestellt werden. 
Hierbei ist zu beachten, dass das Projektgebiet im Land Bremen liegen und sich innerhalb be-
reits bebauter Gebiete befinden muss; Untersuchungen, die sich auf Neubaugebiete beziehen,
sind nicht förderfähig (vgl. Nummer 4.1 der Förderrichtlinie).

Aus den Angaben zur Art der Wärmeabnehmer soll insbesondere hervorgehen, ob es sich um 
Ein- bis Zweifamilienhäuser handelt oder ob (auch) größere Gebäude mit Wärme versorgt wer-
den sollen. Soweit die Wärmeversorgung von größeren Gebäuden vorgesehen ist, sollen diese
hinsichtlich ihrer Nutzung und Größe näher beschrieben werden (bei Wohngebäuden: Anzahl 
der Wohneinheiten, bei Nichtwohngebäuden: Nutzfläche). Hinsichtlich der Anzahl der Wärme-
abnehmer ist Nummer 4.2 der Förderrichtlinie zu beachten. Danach muss das Wärmeversor-
gungssystem, auf das sich die vorbereitenden Untersuchungen beziehen, mindestens 16 be-
stehende Gebäude mit Wärme versorgen. Soweit von den potenziellen Wärmeabnehmern be-
reits konkrete Interessenbekundungen vorliegen oder mit Interessenten bereits Vorverträge 
abgeschlossen worden sind, soll dies in der Projektskizze näher dargestellt werden.

Die Angabe zum voraussichtlichen Wärmebedarf bezieht sich auf den Gesamtwert des jährli-
chen Wärmebedarfs aller voraussichtlichen Wärmeabnehmer innerhalb des Projektgebiets. 
Hierbei soll auch angeben werden, auf welcher Grundlage und in welcher Weise der angege-
bene Wert ermittelt wurde.

Aus der technischen Beschreibung des geplanten Wärmeversorgungssystems soll insbeson-
dere hervorgehen, welche Wärmequelle genutzt werden soll. Bei Nutzung von oberflächenna-
her Geothermie soll nach Möglichkeit auch die Anzahl und Tiefe der Bohrungen für Erdwärme-
sonden angegeben werden. Hinsichtlich der weiteren Komponenten des Wärmeversorgungs-
systems (Leitungsnetz, dezentrale Wärmepumpen) ist eine qualitative Beschreibung ausrei-
chend.
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Anlage 3 – Entwürfe der Leistungsbeschreibungen

Die Leistungsbeschreibungen für die vorbereitenden Untersuchungen, für die eine Förderung 
beantragt wird, sind dem Förderantrag im Entwurf beizufügen.

Die im Entwurf beizufügenden Leistungsbeschreibungen sollen als Grundlage für die Ein-
holung von Angeboten geeignet sein. Sie sollen die zu beauftragenden Leistungen möglichst 
umfassend und präzise beschreiben, um die Vergleichbarkeit der einzuholenden Angebote zu 
gewährleisten.

Die Leistungsbeschreibungen sollen im Einzelnen insbesondere die folgenden Angaben 
enthalten:

- Bei Untersuchungen zur Lokalisierung von bestehenden Versorgungsleitungen nach 
Nummer 2.1 der Förderrichtlinie: Angaben zur Anzahl und zur räumlichen Lage der 
durchzuführenden Suchschachtungen;

- bei Probebohrungen und geothermischen Tests nach Nummer 2.2 der Förderrichtlinie: 
Angaben zur Anzahl, zur räumlichen Lage und zur Tiefe der durchzuführenden Probe-
bohrungen;

- bei Untersuchungen zur technischen und wirtschaftlichen Realisierbarkeit nach Nummer 
2.3 der Förderrichtlinie: eine vollständige und präzise Beschreibung der durchführenden 
Untersuchungsschritte.
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Anlage 4 - Erklärung zu Nummer 2.3 der VV zu § 44 der BremLHO

Hiermit erklären wir, dass unsere Genossenschaft / unsere zivilgesellschaftliche Initiative mit
dem beantragten Vorhaben keine wirtschaftlichen Interessen verfolgt.

Ort, Datum NAME(n) und FUNKTION(en) der vertretungsberechtigten Person(en) 

UNTERSCHRIFT(en) der vertretungsberechtigten Person(en) 
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Anlage 5 - Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P)
(Anlage 2 zu VV Nr. 5.1 zu § 44, zuletzt geändert durch Verwaltungsvorschrift vom 15.04.2024, Inkrafttreten 05.04.2024)
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Anlage 6 - Auszug aus dem Bremischen Tariftreue- und Vergabegesetz
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Anlage 7 – Vollmacht zur  Beantragung und Abwicklung von Förderanträgen im Rahmen der
Richtlinie  „Förderung von vorbereitenden Untersuchungen für  Pilotprojekte  zur  Realisierung
von Anergienetzen nach § 11 BremKEG“ vom 16. August 2024

1. Antragstellende Person (Vollmachtgeber:in)

Anrede Vorname Name

Name der antragstellenden Institution

Straße  und
Hausnr.

Postleitzahl Ort

Telefon E-Mail-
Adresse

2. Bevollmächtigte Person (Bevollmächtigte:r)

Anrede Vorname Name

Name der bevollmächtigten Institution

Straße  und
Hausnr.

Postleitzahl Ort

Telefon E-Mail-
Adresse

3. Bevollmächtigung für welches Vorhaben

Projektbezeichnung

Straße  und
Hausnr.

Postleitzahl Ort

Ich  bevollmächtige  die  vorgenannte  Person  gegenüber  der  Senatorin  für  Umwelt,  Klima  und
Wissenschaft  (SUKW),  Referat  41,  An  der  Reeperbahn  2,  28217  Bremen,  zur  Weitergabe  und
Vervollständigung sämtlicher Daten/Unterlagen, die im Rahmen des Antragsverfahrens zu erheben sind
sowie  zur  Erteilung  von  Auskünften  und  Abgabe  von  Stellungnahmen  in  Bezug  auf  die
Antragsbearbeitung.

Datenschutzerklärung und Unterschrift

Ich bin als vollmachtgebende (antragstellende) Person damit einverstanden, dass die bevollmächtigte
Person verfahrensrelevante Daten (z. B. detaillierte Informationen zur antragstellenden Person und An-
gaben zu den beantragten Maßnahmen) an SUKW, Referat 41, weitergibt, welche SUKW, Referat 41,
im Rahmen des Antragsverfahrens speichert, nutzt und weiterverarbeitet, soweit dies zur Überprüfung
der Anspruchsvoraussetzungen erforderlich ist oder statistischen Zwecken dient. 

Darüber hinaus erkläre ich mich damit einverstanden, dass SUKW, Referat 41, im Rahmen der Antrags-
prüfung verfahrensrelevante Daten aus dem laufenden Verfahren der bevollmächtigten Person vorlegt
und hierzu dessen Stellungnahme einholt oder im Rahmen des Verfahrens Auskünfte von ihm einholt
oder  ihm  gegenüber  erteilt.  Diese  Vollmacht  gilt  mit  dem Datum der  Erteilung  für  die  Dauer  des
Verfahrens oder erlischt  mit  der  Bevollmächtigung einer  anderen Person oder der  Beendigung der
Vollmacht durch den Vollmachtgeber.

Ort, Datum Ort, Datum

_____________________________________   _____________________________________

rechtsverbindliche Unterschrift Vollmachtgeber:in rechtsverbindliche Unterschrift Bevollmächtigte:r
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